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RS OGH 1985/7/10 8Ob648/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1985

Norm

EheG §82 Abs1 Z1

EheG §83

EheG §91

Rechtssatz

Im Rahmen der Billigkeitsentscheidung bei der Bemessung der Ausgleichszahlung können auch Überlegungen darüber

angestellt werden, ob Zuwendungen eines Dritten für die Anscha7ung der Ehewohnung dadurch gleichsam als

abgewohnt angesehen werden können, daß der Geschenkgeber eine Zeit lang auch in dieser Wohnung wohnte.
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